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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1998

Norm

UrhG §86

UrhG §87 Abs3

Rechtssatz

Nur die Verletzung der dem Lichtbildhersteller oder Urheber von Werken der Lichtbildkunst zustehenden

Verwertungsrechte kann einen Bereicherungsanspruch nach § 86 UrhG auslösen. Damit ist auch der pauschalierte

Schadenersatz nach § 87 Abs 3 UrhG auf die Fälle einer schuldhaften Verletzung solcher Verwertungsrechte oder

Werknutzungsrechte des Lichbildherstellers beschränkt.
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